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Gemeinsame Erklärung der zuständigen Tarifpartner 
A.1 Angaben zu den Tarifpartnern
Tarifpartner 1
Tarifpartner 2
vertreten durch:
vertreten durch:
Hinweise: Dieses Formular stellt eine verbindliche Formatvorgabe nach § 11 Abs. 3 KVBG dar. Die Nichtbeachtung der Formatvorgaben oder die nicht vollständige Erfüllung der Anforderungen an die Gebote stellen einen Ausschlussgrund nach  § 17 S. 1 Nr. 1 KVBG dar. Das Formular ist mit dem Computer auszufüllen und handschriftlich zu unterschreiben.
 
Dieses Formular ist von allen zuständigen Tarifpartnern auszufüllen und zu unterschreiben. Das sind jedenfalls diejenigen Tarifpartner, die einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung über den Abbau der Beschäftigung in der Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage unterzeichnet haben, der aufgrund eines Verbotes der Kohleverfeuerung nach § 51 KVBG in Verbindung mit einem Zuschlag nach § 21 KVBG erfolgt.
 
Sollte das Formular nicht ausreichen, verwenden Sie ein weiteres Formular.
Tarifpartner 3
Tarifpartner 4
A.2 Angaben zur Steinkohleanlage
vertreten durch:
vertreten durch:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass für die Steinkohleanlage, für die ein Gebot abgegeben wird, ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung Anwendung findet, die den Abbau der Beschäftigung in der Steinkohleanlage betrifft, der aufgrund eines Verbotes der Kohleverfeuerung nach § 51 KVBG in Verbindung mit einem Zuschlag nach § 21 KVBG erfolgt. 
Hinweis: Beachten Sie, dass das Gesetz einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung fordert, die den Abbau der Beschäftigung in der Steinkohleanlage aufgrund eines Verbotes der Kohleverfeuerung betrifft, ohne danach zu differenzieren, ob ein Abbau der Beschäftigung überhaupt geplant ist oder nicht.
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